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Unabhängig zur «License to operate»
Abschlussprüfung Die Unabhängigkeit des Prüfers hilft, die Qualität sicherzustellen. Fraglich bleibt, was weitere Regulierungen bringen.

IFRS-Regelwerk stösst an seineGrenzen

Matthias JegeR

Revisoren müssen unabhängig sein.
Diese Forderung ergibt sich unmit­
telbar aus der Zielsetzung der Ab­

schlussprüfung. Im Testat gibt der Prüfer
sein Urteil gegenüber Dritten ab. Die Ak­
tionäre und alle anderen Stakeholder des
Unternehmens müssen sich auf den
Bestätigungsvermerk verlassen können.
Dazu müssen sie davon ausgehen kön­
nen, dass der Prüfer sein Urteil frei von
Einflüssen des Managements oder des
Verwaltungsrats gefällt hat.DieUnabhän­
gigkeit des Prüfers ist eine unabdingbare
Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit
des Testats. Gesetzgeber undRegulatoren
habendieses Postulat daher rechtlich ver­
ankert, und die berufsständischen Orga­
nisationen wie die International Federa­
tion of Accountants (IFAC) oder die Treu­
hand­Kammer erwarten die Einhaltung
ihrer diesbezüglichen Richtlinien.

Die Unabhängigkeit liegt aber auch im
ureigenen Interesse der Prüfungsgesell­
schaften undder Prüfer. Sie können ihrem
Qualitätsanspruch an die Prüfungen nur
gerecht werden, wenn sie sich ihr Urteil
unbeeinflusst bilden und veröffentlichen.

Die Unabhängigkeit ist ihre «License to
operate», die Grundlage ihrer Geschäfts­
tätigkeit. Mit ihr steht und fällt die Glaub­
würdigkeit des Urteils, aber auch die Re­
putation der Revisionsstelle. Nur Prü­
fungsgesellschaften, die dauerhaft ihren
Ruf bewahren, können überleben.

Strenge Vorschriften
Seit Inkrafttreten des Sarbanes­Oxley

Act (SOX) von 2002 gehen die Unabhän­
gigkeitsvorschriften sehr weit. Die US­
Börsenaufsichtsbehörde SEC hat das Ge­
setz in zahlreichen Regelungen umgesetzt.
Die EU hat die Achte EG­Richtlinie, die so­
genannte Abschlussprüferrichtlinie, im
Jahr 2006 revidiert und an die US­Vor­
schriften angeglichen. In der Schweiz trat
2007dasRevisionsaufsichtsgesetz (RAG) in
Kraft. Eswurden staatlicheAufsichtsbehör­
den für Prüfungsgesellschaften eingerich­
tet. Doch nun, acht Jahre nach SOX, hat die
Diskussion um die Unabhängigkeit der
Prüfer erneut begonnen – obwohl die Fi­
nanzkrise dazu keinen Anlass gegeben hat.

Im Oktober 2010 publizierte die Euro­
päischeKommissioneinGrünbuch.Darin
stellt die Kommission eine Reihe von
Überlegungen zur Diskussion, die aus ih­

rer Sicht die Abschlussprüfung verbessern
und so zumehr Finanzstabilität beitragen
könnten. Das Grünbuch erwägt unter an­
derem, den Abschlussprüfer durch eine
Behörde statt durchdieGeneralversamm­
lung zu bestellen, eine regelmässige Rota­
tionderPrüfungsgesellschaft vorzuschrei­
ben und das Verbot zur Erbringung von
Nichtprüfungsleistungendrastisch auszu­
dehnen. Um der Konzentration auf dem
Prüfungsmarkt entgegenzuwirken, schlägt
dasGrünbuch Joint audits vor.DasVorbild

für die Kommission bildet offenbar Frank­
reich.DortmüssenbörsennotierteGesell­
schaften zwei Prüfungsgesellschaften be­
stellen, die sich die Prüfungsarbeiten tei­
len und das Prüfungsurteil gemeinsam
unterschreiben.

Es fragt sich, ob diese Regelungen dem
ausdrücklichen Ziel, die Prüfungsqualität
zu erhöhen, dienlich sind. Die heutigen

Regeln zur Erbringung von Nichtrevi­
sionsdienstleistungen stellen sicher, dass
es nicht zu einer Selbstprüfung kommt.
Eine Revisionsgesellschaft darf keine
Sachverhalte überprüfen, an deren Ge­
staltung sie selbstmitgewirkt hat. Es ist ihr
beispielsweise untersagt, an der Erstel­
lung der Jahresrechnung oder der Buch­
führung mitzuwirken oder Management­
entscheidungen zu fällen.

Abschlussprüfungen, vor allem bei in­
ternational tätigen Unternehmen, sind
heute derart komplex, dass der Prüfer auf
Spezialisten – etwa für Steuern, IT oder
Bewertungsfragen – angewiesen ist. Die
grossen Prüfungsgesellschaften haben
diesesWissen imHause; Prüfer und Bera­
ter sind eingespielt und folgen den glei­
chen Standards. Experten bei Dritten ein­
zukaufen, geht stets mit Verständnis­
schwierigkeiten und Reibungsverlusten
einher. Die Folgen sind Qualitätseinbus­
sen und höhere Kosten der Revision.

Auch eine obligatorische Rotation der
Revisionsfirma ist keine geeignete Mass­
nahme, um die Qualität der Prüfung zu
steigern. Im Gegenteil: Empirische Studi­
en belegen, dass die Rotationspflicht die
Prüfungsqualität in den ersten Jahren

nach dem Wechsel beeinträchtigt. Der
Verlust anWissen ist vor allembei grossen
internationalen Mandaten erheblich, das
Fehlerrisiko hoch. Die heutige Regelung,
den leitenden Revisor nach fünf bezie­
hungsweise sieben Jahren zu ersetzen, be­
gegnet dem «Risiko der Vertrautheit», das
die EU­Kommission anspricht, viel wir­
kungsvoller. Denn Vertrautheit ergibt sich
auf einer persönlichen Ebene.

Doppelspurigkeiten
Auchdie Ideeder «joint audits» vermag

nicht zu überzeugen. Wird ein Revisions­
mandat von zwei Prüfungsgesellschaften
übernommen, so führt dies unweigerlich
zu Doppelspurigkeiten. Länder, die mit
diesem Konzept Erfahrungen gesammelt
haben – etwaDänemark –, sindwieder da­
von abgerückt, weil sich die Qualität der
Prüfung nachweislich nicht erhöht hat.
Gemeinsam mit dem Vorschlag, den Ab­
schlussprüfer durch eine Behörde zu be­
stellen, würde diese Regelung den derzeit
gut funktionierenden Markt ausser Kraft
setzen.

Matthias Jeger, Partner Wirtschaftsprüfung,
PwC, Basel.

Rechnungslegung im neuen
accounting nimmt die
Komplexität rasant zu. Neue
standards sind zu hinterfragen.

güNteR haag

DieRechnungslegung vonkleinen,mittle­
ren und grossen Unternehmen verfolgt
von ihremGrundverständnis her das Ziel,
den Unternehmen einen sicheren Ein­
blick in ihre Geschäftstätigkeit zu vermit­
teln und zugleich den Investoren, Steuer­
behörden und weiteren Anspruchsgrup­
pen eine transparente Berichterstattung
zu bieten. Während noch vor einigen Jah­
ren national geprägte Rechnungslegungs­
normen die Finanzberichterstattung do­
minierten, hat sichmit der Globalisierung
der Finanzplätze und derWirtschaft allge­
mein IFRS als neuer Standard – zumin­
dest für börsenkotierte Unternehmen –
durchgesetzt. Dazu kommt, dass in den

letzten Jahren verschiedentlich Bemü­
hungen angestossen worden sind, IFRS
auch als Basis für eine einheitliche und
länderübergreifende Rechnungslegung
für kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) beziehungsweise nicht kotierte
Gesellschaften beizuziehen.

Ungesunde Entwicklung
Durch das komplexe und dynamische

Wirtschaftsumfeld werden die Rech­
nungslegungsstandards zunehmend
komplexer und ausführlicher. Die Rech­
nungslegung nach IFRS wird für die An­
wender zudemkostspieliger. DieserTrend
wird durch allzu detaillierte Regeln zu­
sätzlich verstärkt. Detaillierte Regeln kön­
nen jedoch nie alle Fälle abdecken und
werdenderdynamischenwirtschaftlichen
Entwicklung nie vollumfänglich gerecht
werden können. Rechnungslegungsstan­
dards, die auf Prinzipien und nicht auf de­
taillierten Regeln basieren, sind die Ant­
wort. Prinzipien und nicht punktgenaue
Regeln sind die Idee von IFRS. An dieser

Grundhaltung sollte unbedingt festgehal­
ten werden. Solche Rechnungslegungs­
standards stellen sicherlich höhere Anfor­
derungenandieAnwender, danicht koch­
buchartig Rezepte gesucht und angewen­
det werden können.

In den letzten Jahren wurden die An­
forderungen an die Disclosures im An­
hang zur Jahresrechnung wesentlich aus­
gebaut.DerAnhanghat in den letzten Jah­
ren umfangmässig massiv zugenommen.
Dabei darf man sicherlich die Frage stel­
len, ob diese umfangreichen Angaben
demBilanzleserwirklich einenZusatznut­
zenerbringen. Wirklichwichtige Informa­
tionen zur Jahresrechnung können in den
umfangreichen Disclosures untergehen.
Weniger ist dabei oft mehr. Änderungen
und neue Rechnungslegungsstandards
müssen konsequent mit Cost­/Benefit­
Analysen beurteilt werden. Aufgrund der
Harmonisierung von IFRS und US GAAP
steht den Anwendern wiederum eine
neue umfangreiche Regulierungswelle
bevor. Die Anwender sind bei der Umset­

zung sehr stark gefordert und müssen er­
hebliche Ressourcen einsetzen. IT­Syste­
me müssen in zeit­ und kostenintensiven
Projekten angepasst werden. Nach dieser
Regulierungswelle sollten sich die Stan­
dardsetter in Bezug auf neue Standards
oder Änderungen bestehender Standards
auf das absolute Minimum beschränken
und den Anwendern eine Konsolidie­
rungsphase zugestehen. Jede Änderung
sollte im Sinne eines Cost­/Benefit­Ansat­
zes kritisch hinterfragt werden.

Firmen verabschieden sich von IFRS
Mit der zunehmenden Regulierung

steigen nicht nur die Kosten und der Auf­
wand auf Seiten der Unternehmen, son­
dern auch für dieWirtschaftsprüferwie für
die Mitglieder des Audit Committee im
Verwaltungsrat. Die Professionalisierung
im obersten Aufsichtsgremium wurde
durch die Etablierung des Audit Commit­
tee als Fachausschuss im Verwaltungsrat
in den letzten Jahren erfolgreich vorange­
trieben. Noch sind aber nicht alle Unter­

nehmen im Hinblick auf Fach­Know­how
im Bereich der internationalen Rech­
nungslegung optimal aufgestellt. Bereits
sind einzelne mittelgrosse Schweizer Un­
ternehmen, die an der SIX kotiert sind,
vom Haupt­ auf das Nebentableau ausge­
wichen, um ihre Bücher in Swiss GAAP
FER führen zu können, was jedoch auch
nicht das Ziel des Fortschritts der interna­
tionalen Rechnungslegung sein kann.

Nur mit neuen Regeln und noch aus­
führlicherenRechnungslegungsstandards
lassen sich weder Krisen, Betrugsfälle
nochMisswirtschaft verhindern.Vielmehr
müsste man sich Gedanken über das Ge­
samtsystemmachenundwiedie verschie­
denen Intermediäre wie Banken, Rating­
agenturen, Wirtschaftsprüfer, Aufsichts­
behörden und Selbstregulierungsorgani­
sationen zusammenspielen.

günter haag, dipl. Wirtschaftsprüfer, Verwaltungs-
rat und inhaber, ae accounting experts, Zürich.
er leitete bis 2010 das audit Committee institute
von KPMg.

Trend für die Zukunftsbetrachtung: Das Wichtigste und schwierigste bei der Unternehmensbewertung bleibt die Prognose der künftigen wirtschaftlichen und finanziellen entwicklung.
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Die Aktionäre und alle
anderen Stakeholder

müssen sich auf den Vermerk
verlassen können.
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Trend beim Risikomanagement: In den wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist eine vertiefte Prüfung des Risk Management in den Unternehmen zunehmend gefragt.
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Audit Die Kerndienstleistung
der Wirtschaftsprüfung
wird immer häufiger als
austauschbares Gut betrachtet.

RoGeR NeININGeR

Die Wirtschaftsprüfung hat im ver-
gangenen Jahrzehnt einewechsel-
hafte Wandlung erlebt. In den

Krisenjahren2001–2003wurdedasSchein-
werferlicht im Zuge der grossen Firmen-
zusammenbrüche mit den berühmten
Beispielen Enron, Swissair oder Parmalat
auch auf die Rolle und Verantwortung der
Wirtschaftsprüfer gerichtet, und der Ver-
waltungsrat musste sich wieder seiner
strategischenVerantwortungander Spitze
eines Unternehmens bewusst werden.

Nicht begehrte Dienstleistung
Zur Mitte des Jahrzehnts wurden die

Zeiten aufgrund positiver konjunktureller
Rahmenbedingungen für die Industrie-
und Dienstleistungsunternehmen wieder
besser, und schon verschwand der Wirt-
schaftsprüfer wieder im Schatten der not-
wendigen unddeshalb geduldetenDienst-
leistung, die man – zumindest aus Sicht
eines börsenkotiertenUnternehmens – zu

einemmöglichst tiefen Preis vornehmlich
bei den «Big Four» einkauft. Auf Unter-
nehmerseite beklagte man zuweilen die
begrenzte Auswahl von Prüfungsgesell-
schaften mit nur vier grossen Akteuren
weltweit; gerne hätte man einen mög-
lichst effizienten Markt mit dem Preis als
einzigem Selektionsmechanismus für den
Financial Statement Audit gesehen: Die
Wirtschaftsprüfung als Commodity ohne
qualitative Unterschiede zwischen den
Anbietern.

Diese Betrachtung entspricht jedoch
überhaupt nicht der Realität. Qualität
spielt eine zentrale Rolle, auch oder gerade
in der Kerndienstleistung der statutari-
schenAbschlussprüfung. In einer so kom-
plexen Fragestellung wie der Prüfung von
globalen Unternehmen mit vielschichti-
gen juristischen und finanziellen Struktu-
ren gibt es immer Unterschiede in der
Leistungserbringung durch den Revisor.
Gerade bei der Ausschreibung eines Prüf-
mandats werden auch die qualitativen
Unterschiede im Entscheidungsprozess
des Kunden berücksichtigt. Das spüren
wir in der täglichen Arbeit wie auch im
Kontakt mit unseren Kunden. Sehr oft
spielen der Auftritt des Prüfteams, die
Präsentation des gesamtheitlichen Prüf-
ansatzes und der Nachweis des Fach- und
Branchen-Know-how auf breiter, interna-

tionaler Ebene eine wichtige Rolle in der
Wahl der Revisionsgesellschaft. Diese
Dienstleistungen lassen sich also kaum
mit dem Charakter eines Commodity-
Markts wie demjenigen für Erdöl oder
Kupfer vergleichen.

Relevanz der Revision wieder erkennen
Hat sich die Branche diesen abwerten-

den Stempel am Ende selbst aufgedrückt?
Ich denke nicht. Vielmehr führt die welt-
weit stark zunehmende Regulierung zu
einer gewollten und teilweise berechtig-
ten Standardisierung der Wirtschaftsprü-
fung. Doch wie gelingt es der Revisions-
branche, aus dieser «Commodity-Falle»
wieder auszubrechen? Das Stichwort lau-
tet «Relevanz». Wenn unsere Kunden und
die Adressaten des Financial Statement
Audit, das heisst die Aktionäre und die
Kreditgeber, die Bedeutung und Relevanz
der Prüfung für ihre Arbeit und letztlich
für die Sicherheit ihrer Investitionen wie-
der als solche erkennen und zu schätzen
wissen, dann gewinnt das Selbstbild der
Wirtschaftsprüfung auch wieder an Ge-
wicht. Die Rolle der Wirtschaftsprüfung
muss darin bestehen, als Intermediär zwi-
schen Unternehmen, Aktionären und der
Öffentlichkeit eineVertrauensbasis herzu-
stellen. In diesem Zusammenhang darf
man durchaus auch über einen Ausbau

der Berichterstattung der Revisionsstelle
zuhandenderGeneralversammlungnach-
denken, natürlich auf derBasis der gesetz-
lich definierten Verantwortlichkeiten zwi-
schen Verwaltungsrat und Revisionsstelle.
Wenn man differenzierter über die Resul-
tate und Erkenntnisse aus der Prüfarbeit
berichten könnte, liesse sich die hohe
Relevanz des Testats vermutlich besser
vermitteln.

Eine Prüfung ist schon lange keine
reine ausschliessliche Rückwärtsbetrach-
tung mehr. Die Beurteilung der Fortfüh-
rungsfähigkeit und Einschätzungen des
Prüfers zum Risikomanagement, welches
gerade heute so wichtig ist, sind ebenfalls
weitgehend zukunftsorientiert. Trotz der
zunehmend höheren Anforderungen an
den Prüfer sollte er wieder mehr Zeit fin-

den, durch die Gänge und Produktions-
hallen einer Unternehmung zu gehen,mit
Leuten zu sprechen –mit demArbeiter ge-
nauso wie mit dem Verwaltungsratsmit-
glied –unddasGeschäft zu spüren. Imzwi-
schenmenschlichen Kontakt an der Basis
steckt viel mehr Information als in Check-
listen und formalen Dokumentationen.
EineWirtschaftsprüfung als austauschbare
Commoditywürdebereits imAnsatz schei-
tern, weil es auf Seiten des Prüfers die Tiefe
und das Verständnis für ein Geschäft und
einen Kunden zwingend braucht. Und das
kann nur Resultat langjähriger Spezialisie-
rung und Erfahrung sein.

Roger Neininger, Partner, Head of Audit und
Mitglied der Geschäftsleitung, KPMG Schweiz,
Zürich.

CHRIStIAN NUSSbAUMeR

Seit 2008 gilt in der Schweiz ein zweitei-
liges Revisionskonzept: Die Ordentliche
Revision, die auf grosse Unternehmen
ausgerichtet ist, steht der sogenannten
Eingeschränkten Revision gegenüber, die
sich als eigentliche KMU-Revision etab-
liert hat. Mit der Eingeschränkten Revi-
sion reagierte derGesetzgeber auf die For-
derung nach adäquaten, auf KMU-Ver-
hältnisse ausgerichtetenPrüfungstestaten
durch unabhängige Revisionsstellen. Ob
ein Unternehmen eine Ordentliche oder
eine Eingeschränkte Revision anwenden
kann, hängt von den wirtschaftlichen
KennzahlendesBetriebs ab.Unddiesehat
der Bundesrat am31. August dieses Jahres
erhöht. Aufgrund der Aufwertung können
ab dem 1. Januar 2012 über 90 Prozent
sämtlicher Schweizer Unternehmen auf
die Eingeschränkte Revision zurückgrei-
fen, statt die umfangreichere Ordentliche
Revision anzuwenden. Damit wird die
Eingeschränkte Revision zur eigentlichen

Grundform der Revision in der Schweiz.
Mit dem Trend zur Eingeschränkten Revi-
sion stellendiebeidenTreuhandverbände
Treuhand Suisse und die Treuhand-Kam-
mer fest, dass vermehrt zusätzliche Prüf-
hinweise im Revisionsbericht Platz finden
– ganz im Interesse von Investoren, Gläu-
bigern und den Unternehmern selbst.

Neue Schwellenwerte
Die Neuregelung sieht deutlich höhere

Schwellenwerte für die Eingeschränkte
Revision vor. Um von der Eingeschränk-
ten Revision Gebrauch zu machen, dür-
fen zwei der drei neuen Grössen in zwei
Folgejahren nicht überschritten werden:
Bilanzsumme von 20 Millionen Franken
(bisher 10Millionen), Umsatz von 40Mil-
lionenFranken (bisher 20Millionen) oder
250 Vollzeitstellen (bisher 50 Vollzeitstel-
len). Mit der Einführung der Einge-
schränkten Revision hat sich auch die Be-
richterstattung komplett geändert. Falls
der Revisor während seiner Prüftätigkeit
erkennt, dass das Gesetz und oder Statu-

ten verletzt wurden, hat er folgendeMög-
lichkeiten, dies darzulegen:

Bei Sachverhalten, die die Prüfungs-
aussage beeinflussen:
• Eingeschränkte Prüfungsaussage;
• Verneinende Prüfungsaussage;
• Unmöglichkeit einer Prüfungsaussage.
Bei Sachverhalten, die die Prüfungsaus-
sage nicht beeinflussen:
• Sachverhalte, die die Jahresrechnung
beeinflussen → durch Zusätze;
• Sachverhalte, die die Jahresrechnung
nicht beeinflussen → durch Hinweise.

Grundsätzlich kennt die Eingeschränk-
te Revision nur noch eine beschränkte
Hinweispflicht gegen Gesetzesverstösse.
Die beiden Berufsverbände Treuhand
Suisse und Treuhand-Kammer haben
Richtlinienerarbeitet, diedieseProblema-
tik aufnehmen. Den Revisoren wird emp-
fohlen, nebst Verfehlungen im Artikel 725
auch bei weiteren Verletzungen von ge-
setzlichen Bestimmungen einen Hinweis
in der Berichterstattung vorzunehmen,
sofern die Gesetzesverstösse wesentlich
sindunddieMeinungsbildungdesBilanz-
lesers beeinflusst wird (siehe Box).

Die Berichterstattung bei der Einge-
schränkten Revision wird durch diese
Ergänzungen anspruchsvoller, aber auch
aussagekräftiger. Die zusätzlichen Prü-
fungshinweise sind ein richtiger Schritt in
die Revisionszukunft, um einerseits dem
Bilanzleser wertvolle Informationen zu
liefern und andererseits denBoden für die
Eingeschränkte Revisionsart zu ebnen.

Christian Nussbaumer, Dipl. treuhandexperte,
Leiter des Schweizerischen Instituts für die
eingeschränkte Revision, Zürich.

In der «Commodity-Falle»

Erleichterungen fürKMU
Eingeschränkte RevisionÜber 90 Prozent der Firmen können sich auf Grundform der Prüfung stützen.

Berichterstattung: Hinweis auf Gesetzesverstösse
oR 659 eigene Aktien erwerb eigener Aktien trotz fehlender freier Reserven

Überschreitung der 10-Prozent-Grenze eigener Aktien
oR 660 Recht auf Gewinn- und Festgestellte Ungleichbehandlung der Aktionäre;

Liquidationsanteil Ausschüttung des bilanzgewinns und oder des
Liquidationserlöses

oR 678 Geldwerte Leistungen Gesetzeswidrige oder ungerechtfertigte Leistungen an
Aktionäre, Mitglieder des VR sowie an nahestehende
Personen

oR 680 Verbot der einlage Simulierte Aktionärsdarlehen oder unzulässige Rück-
Rückgewähr zahlungen des Aktienkapitals

oR 699 einberufung der GV Nichteinhaltung der gesetzlichen einberufungsfrist
oR 743 Übrige Aufgaben der Anzeigeplicht bei Überschuldung nicht eingehalten

Liquidatoren
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